
 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/234 

 Datum: 15.10.2018 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Hauptamt 
Verfasser/in: Mandy Knoop 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

29.11.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Entgeltverhandlung des Institut Lernen & Leben e.V. für die Kita "Abenteuerland" in Steinha-
gen 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen erteilt das gemeindliche Einvernehmen 
zu den neuen Entgeltsätzen der Kita „Abenteuerland“ in Steinhagen ab 01.01.2019 in fol-
gender Höhe: 
 
Entgeltsatz für einen Ganztagsplatz: 
 

 Variante 1: Ohne Kostenverschiebung   
 

Kinderkrippe: 997,39 € 
Kindergarten: 527,13 € 
Hort:  305,61 € 

 
Oder  
 

 Variante 2: Mit Kostenverschiebung   
 

Kinderkrippe: 997,39 € 
Kindergarten: 536,34 € 
Hort:  301,88 € 

 
 
Die Vertragslaufzeit ist vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Produktsachkonto: 36500.54151  Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung bei 

privaten Trägern 
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Planungssumme 2019: 305.000 € 
 
Der Planansatz beruht auf den bisher bewilligten Anträgen auf Förderung in Kindertagesstät-
ten sowie auf den kommunalen Mitteln des Jahres 2018, da die Mittel für 2019 noch nicht 
feststehen. Bei der Planung wurden die neuen Entgelte der Kitas „Abenteuerland“ in Stein-
hagen und „Waldameisen“ in Negast noch nicht berücksichtigt, da diese zum Zeitpunkt der 
Planung noch nicht vorlagen. Es konnte nicht berücksichtigt werden, ob und wenn ja, wie 
sich die Landes- und Kreismittel im Jahr 2019 ändern werden. 
 
 
 
Begründung: 
Die Entgeltverhandlungen des Institutes Lernen & Leben e.V. und des Landkreises Vor-
pommern-Rügen haben die o.g. Entgeltsätze ergeben. 
Die Personalkosten wurden aufgrund der jährlichen Erhöhung des Tarifvertrages des Trä-
gers neu verhandelt. Die Sach-, Gebäude- und betriebsnotwendigen Investitionsaufwendun-
gen wurden entsprechend der eingereichten Unterlagen geprüft und angepasst. 
 
Eine Aufstellung der neuen Entgeltsätze sowie der kommunalen Anteile und Elternbeiträge 
ab 01.01.2019 finden Sie in der Anlage. 
 
Der Fachdienst Jugend des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie der Träger würden Vari-
ante 2 mit Kostenverschiebung vom Hort in den Kindergarten bevorzugen. 
 
Des Weiteren befindet sich in der Anlage eine Aufstellung der Entwicklung der Entgeltsätze 
sowie der Wohnsitzgemeindeanteile seit 2016 für die Kita „Abenteuerland“ mit entsprechen-
der kurzer Erläuterung, warum die Entgeltsätze in den Jahren neu verhandelt wurden. Zur 
Entwicklung ab 2019 bezüglich der beitragsfreien Kita für die Eltern ab dem 2. Kind kann 
seitens des Amtes noch keine Auskunft gegeben werden, da weder die Gesetzesänderung 
noch Informationen durch den Landkreis Vorpommern-Rügen zur künftigen Handhabung und 
Finanzierung vorliegen. 
 
Eine Beratung im Sozialausschuss hat die Empfehlung zur Erteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens zu Variante 2 der o.g. Entgeltsätze ergeben. 
 
 
f. d. R. 
Knoop 
 
 
 
Anlagen: 
1. Anteilsberechnung Abenteuerland 
2. Entwicklung Abenteuerland           
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder der GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 



Monatssätze         Kita "Abenteuerland" 2019

Steinhagen

GT Vorschlag FD 22

mit Kosten-

verschiebung

Krippe 997,39 997,39 

Kindergarten 527,13 536,34 

Hort 305,61 301,88 

Berechnung

Kinderkrippe

GT Platz 997,39 997,39 TZ Platz 598,43            598,43            HT Platz 398,96            398,96            

Land 222,45            222,45            Land 133,47            133,47            Land 88,98              88,98              

Kreis 64,07              64,07              Kreis 38,44              38,44              Kreis 25,63              25,63              

Zwischens. 710,87 710,87 Zwischens. 426,52            426,52            Zwischens. 284,35            284,35            

50 % Komm. 355,44 355,44 50 % Komm. 213,26            213,26            50 % Komm. 142,18            142,18            

50 % Eltern 355,43 355,43 50 % Eltern 213,26            213,26            50 % Eltern 142,17            142,17            

Erhöhung EB um 21,61 21,61 Erhöhung EB um 12,97              12,97              Erhöhung EB um 8,65                8,65                

Kindergarten

GT Platz 527,13 536,34 TZ Platz 316,28            321,80            HT Platz 210,85            214,54            

Land 115,38 115,38            Land 69,23              69,23              Land 46,15              46,15              

Kreis 33,23 33,23 Kreis 19,94              19,94              Kreis 13,29              13,29              

Zwischens. 378,52 387,73 Zwischens. 227,11            232,63            Zwischens. 151,41            155,10            

50 % Komm. 189,26 193,87 50 % Komm. 113,56            116,32            50 % Komm. 75,71              77,55              

50 % Eltern 189,26 193,86 50 % Eltern 113,55            116,31            50 % Eltern 75,70              77,55              

Erhöhung EB um 7,16 11,76 Erhöhung EB um 4,29                7,05                Erhöhung EB um 2,86                4,71                

Hort

GT Platz 305,61 301,88 TZ Platz 183,37 181,13 

Land 54,00 54,00 Land 32,40 32,40 

Kreis 15,55 15,55 Kreis 9,33 9,33 

Zwischens. 236,06 232,33 Zwischens. 141,64 139,40 

50 % Komm. 118,03 116,17 50 % Komm. 70,82 69,70 

50 % Eltern 118,03 116,16 50 % Eltern 70,82 69,70 

Erhöhung EB um 4,04 2,17 Erhöhung EB um 2,43 1,31 



Übersicht Kita-Beiträge der Gemeinde Steinhagen

Kindertagesstätte "Abenteuerland" in Steinhagen

Entgeltsätze 2016 bis 2019

ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit

2016 855,22 513,13 342,09 479,22 287,53 191,69 277,28 166,37 

2017 872,64 523,58 349,06 490,35 294,21 196,14 290,28 174,17 

seit 2018 954,16 572,50 381,66 512,81 307,69 205,12 297,54 178,52 

ab 2019 *1 997,39 598,43 398,96 536,34 321,80 214,54 301,88 181,13 

ab 2019 *2 997,39 598,43 398,96 527,13 316,28 210,85 305,61 183,37 

*1 mit Kostenverschiebung *2 ohne Kostenverschiebung

Wohnsitzgemeindeanteile 2016 bis 2019

ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit

2016 284,35 170,61 113,74 165,31 99,18 66,13 87,44 52,46 

2017 293,06 175,84 117,23 170,87 102,52 68,35 93,94 56,36 

seit 2018 333,82 200,30 133,53 182,10 109,26 72,84 114,00 68,40 

ab 2019 *1 355,44 213,26 142,18 193,87 116,32 77,55 116,16 69,70 

ab 2019 *2 355,44 213,26 142,18 189,26 113,56 75,71 118,03 70,82 

*1 mit Kostenverschiebung *2 ohne Kostenverschiebung

Der kommunale Anteil ergibt sich wie folgt:

Entgeltsatz lt. Leistungsvereinbarung (Beschluss HA Steinhagen für 2018 vom 11.12.2017)

abzgl. Landesmittel (festgeschriebener Wert, letzte Änderung Januar 2017)

abzgl. Kreismittel (festgeschriebener Wert, letzte Änderung Januar 2017)

ergibt Zwischensumme (wird zu gleichen Teilen auf die Wohnsitzgemeinde und die Eltern aufgeteilt)

kommunaler Anteil

Elternbeitrag

Es erfolgten die Entgeltverhandlungen vor allem aufgrund der Anpassung der Personalkosten sowie der üblichen

Steigerungen im Bereich der Energiekosten etc. In diesem Jahr wurden außerdem die Sach-, Gebäude und betriebs-

notwendigen Investitionsaufwendungen angepasst.

K i n d e r k r i p p e K i n d e r g a r t e n H o r t

K i n d e r k r i p p e K i n d e r g a r t e n H o r t



 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/235 

 Datum: 15.10.2018 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Hauptamt 
Verfasser/in: Mandy Knoop 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

29.11.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Entgeltverhandlung des Institut Lernen & Leben e.V. für die Kita "Waldameisen" in Negast 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen erteilt das gemeindliche Einvernehmen 
zu den neuen Entgeltsätzen der Kita „Waldameisen“ in Negast ab 01.01.2019 in folgender 
Höhe: 
 
Entgeltsatz für einen Ganztagsplatz: 
 

Kinderkrippe: 983,27 € 
Kindergarten: 556,59 € 

 
Die Vertragslaufzeit ist vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Produktsachkonto: 36500.54151  Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung bei 

privaten Trägern 
 
Planungssumme 2019: 305.000 € 
 
Der Planansatz beruht auf den bisher bewilligten Anträgen auf Förderung in Kindertagesstät-
ten sowie auf den kommunalen Mitteln des Jahres 2018, da die Mittel für 2019 noch nicht 
feststehen. Bei der Planung wurden die neuen Entgelte der Kitas „Abenteuerland“ in Stein-
hagen und „Waldameisen“ in Negast noch nicht berücksichtigt, da diese zum Zeitpunkt der 
Planung noch nicht vorlagen. Es konnte nicht berücksichtigt werden, ob und wenn ja, wie 
sich die Landes- und Kreismittel im Jahr 2019 ändern werden. 
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Begründung: 
Die Entgeltverhandlungen des Institutes Lernen & Leben e.V. und des Landkreises Vor-
pommern-Rügen haben die o.g. Entgeltsätze ergeben. 
Die Personalkosten wurden aufgrund der jährlichen Erhöhung des Tarifvertrages des Trä-
gers neu verhandelt. Die Sach-, Gebäude- und betriebsnotwendigen Investitionsaufwendun-
gen wurden entsprechend der eingereichten Unterlagen geprüft und angepasst. 
 
Eine Aufstellung der neuen Entgeltsätze sowie der kommunalen Anteile und Elternbeiträge 
ab 01.01.2019 finden Sie in der Anlage. 
 
Des Weiteren befindet sich in der Anlage eine Aufstellung der Entwicklung der Entgeltsätze 
sowie der Wohnsitzgemeindeanteile seit 2016 für die Kita „Waldameisen“ mit entsprechen-
der kurzer Erläuterung, warum die Entgeltsätze in den Jahren neu verhandelt wurden. Zur 
Entwicklung ab 2019 bezüglich der beitragsfreien Kita für die Eltern ab dem 2. Kind kann 
seitens des Amtes noch keine Auskunft gegeben werden, da weder die Gesetzesänderung 
noch Informationen durch den Landkreis Vorpommern-Rügen zur künftigen Handhabung und 
Finanzierung vorliegen. 
 
Eine Beratung im Sozialausschuss hat die Empfehlung zur Erteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens zu den o.g. Entgelten ergeben. 
 
f. d. R. 
Knoop 
 
 
 
Anlagen: 
1. Anteilsberechnung Waldameisen 
2. Entwicklung Waldameisen              
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder der GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 



Monatssätze         Kita "Waldameisen" 2019

Negast

GT Vorschlag Verwaltung

Krippe 983,27 

Kindergarten 556,59 

Hort 0,00 

Berechnung

Kinderkrippe

GT Platz 983,27 TZ Platz 589,96                    HT Platz 393,31           

Land 222,45           Land 133,47                    Land 88,98             

Kreis 64,07             Kreis 38,44                      Kreis 25,63             

Zwischens. 696,75 Zwischens. 418,05                    Zwischens. 278,70           

50 % Komm. 348,38 50 % Komm. 209,03                    50 % Komm. 139,35           

50 % Eltern 348,37 50 % Eltern 209,02                    50 % Eltern 139,35           

Erhöhung EB um 34,34 Erhöhung EB um 20,60                      Erhöhung EB um 13,74             

Kindergarten

GT Platz 556,59 TZ Platz 333,95                    HT Platz 222,64           

Land 115,38 Land 69,23                      Land 46,15             

Kreis 33,23 Kreis 19,94                      Kreis 13,29             

Zwischens. 407,98 Zwischens. 244,78                    Zwischens. 163,20           

50 % Komm. 203,99 50 % Komm. 122,39                    50 % Komm. 81,60             

50 % Eltern 203,99 50 % Eltern 122,39                    50 % Eltern 81,60             

Erhöhung EB um 17,80             Erhöhung EB um 10,68                      Erhöhung EB um 7,12               



Übersicht Kita-Beiträge der Gemeinde Steinhagen

Kindertagesstätte "Waldameisen" in Negast

Entgeltsätze 2016 bis 2019

ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit halbtags

2016 839,33 503,60 335,73 486,50 291,90 194,60 

2017 868,94 521,36 347,58 515,43 309,26 206,17 

seit 2018 914,58 548,75 365,83 521,00 312,60 208,40 

ab 2019 983,27 589,96 393,31 556,59 333,95 222,64 

Wohnsitzgemeindeanteile 2016 bis 2019

ganztags teilzeit halbtags ganztags teilzeit halbtags

2016 276,41 165,85 110,56 168,95 101,37 67,58 

2017 291,21 174,73 116,49 183,41 110,05 73,37 

seit 2018 314,03 188,42 125,61 186,20 111,72 74,48 

ab 2019 348,38 209,03 139,35 203,99 122,39 81,60 

Der kommunale Anteil ergibt sich wie folgt:

Entgeltsatz lt. Leistungsvereinbarung (Beschluss HA Steinhagen für 2018 vom 11.12.2017)

abzgl. Landesmittel (festgeschriebener Wert, letzte Änderung Januar 2017)

abzgl. Kreismittel (festgeschriebener Wert, letzte Änderung Januar 2017)

ergibt Zwischensumme (wird zu gleichen Teilen auf die Wohnsitzgemeinde und die Eltern aufgeteilt)

kommunaler Anteil

Elternbeitrag

Es erfolgten die Entgeltverhandlungen vor allem aufgrund der Anpassung der Personalkosten sowie der üblichen

Steigerungen im Bereich der Energiekosten etc. In diesem Jahr wurden außerdem die Sach-, Gebäude und betriebs-

notwendigen Investitionsaufwendungen angepasst.

K i n d e r k r i p p e K i n d e r g a r t e n

K i n d e r k r i p p e K i n d e r g a r t e n



 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/245 
 Datum: 26.11.2018 
 Beschlussnummer:       

 
 
Sachgebiet: Ordnungsamt 
Verfasser/in: Julia Burmeister 
Mitwirkendes Sachgebiet:  

 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

06.12.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Vertrag zur Kinder- und Jugendarbeit mit dem Kreisdiakonischen Werk ab 01.01.2019 
mit Kostenvereinbarung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Steinhagen beschließt die Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit 
mit dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund zum jährlichen Preis von 45.000,00 € pro 
Haushaltsjahr. Der Vertrag wird geschlossen vom 01.01.2019 – 31.12.2019. 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Gesamtkosten: 45.000,00 € 
Finanzierung 
Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 

Produkt/Konto: 
 

 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/ Konto: 
Mehrausgaben: 
Mehreinnahmen: 

 

Noch verfügbarer Betrag:  
Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  

Bemerkungen: 
 

 
Begründung: 
Der Vertrag für die Kinder- und Jugendarbeit läuft am 31.1.2018 aus, somit war eine 
neue Beschlussfassung notwendig. Die Kostenverteilung liegt dieser Beschlussvorlage 
als Anlage 1 bei, aus dieser wird deutlich die 5 beteiligten Gemeinden beschließen die 
Kosten wie vereinbart zu tragen. 
 
 
f. d. R. 
Burmeister 



2 

 
 
Anlagen: 
1. Kostenvereinbarung 
2. Vertrag Kinder und Jugendarbeit   
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder Gemeindevertretung:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 

















 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/232 
 Datum: 09.10.2018 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Ordnungsamt 
Verfasser/in: Julia Burmeister 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

29.11.2018 öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, 
Senioren und Soziales der Gemeinde Stein-
hagen 

14.11.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Vereinsförderung der Vereine der Gemeinde Steinhagen 2018 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen beschließt die Vereinsförderung 
2018 laut Anlage. 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Gesamtkosten: 3.400,00 € 
Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 5.000,00 € 

Produkt/Konto: 
28100.54151 

 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/ Konto: 
Mehrausgaben: 
Mehreinnahmen: 

 

Noch verfügbarer Betrag:  
Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  

Bemerkungen: 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Steinhagen unterstützt die Vereine der Gemeinden mit 5.000,00 € im 
Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 28100.54151. 
 
 
f. d. R. 
Burmeister 
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Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder      :  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 





 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/239 
 Datum: 17.10.2018 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Hauptamt 
Verfasser/in: Kathleen Papke 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

29.11.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Sitzungsplan der Gemeindevertretung Steinhagen für das Kalenderjahr 2019 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Steinhagen beschließt anliegenden Sitzungsplan der  
Gemeindevertretung Steinhagen für das Kalenderjahr 2019. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
 
 
Begründung: 
Ein Sitzungsplan ist notwendig, um Überschneidungen von Sitzungen zu verhindern. 
 
 
 
f. d. R. 
Papke 
 
 
 bstimmungsergebnis: 

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder der GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 

 



 

Amt Niepars 

 

 
Gemeindevertretung Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/229 
 Datum: 02.10.2018 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Ordnungsamt 
Verfasser/in: Veronika Stiller 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
   
 
 
Beratungsgegenstand: 
Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwen-
dungen im Sinne von § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Steinhagen beschließt die Annahme nachfolgender finanziel-
ler Spende: 
 
Spender:                      Dietmar Eifler, Fischerweg 34, 18442 Steinhagen 
 
Spendenempfänger:    Gemeinde Steinhagen/Jugendfeuerwehr 
 
Spendenbetrag:            1.000,00 € 
 
Verwendungszweck:     Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung  
          
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Gesamtkosten:  
Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 

Produkt/Konto: 
 

 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/ Konto: 
Mehrausgaben: 
Mehreinnahmen: 

 

Noch verfügbarer Betrag:  
Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  

Bemerkungen: 
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Begründung: 
Die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V von  
100,00 € bis 1.000,00 € trifft die Gemeindevertretung. 
 
 
 
f. d. R. 
Stiller 
 
 
  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 



o 

Amt Niepars 

 

 
Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/230 

 Datum: 02.10.2018 
 Beschlussnummer:       

 
 
Sachgebiet: Bauamt 
Verfasser/in: Gabriele Eckardt 
Mitwirkendes Sachgebiet:  

 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

15.10.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Bauleitplanung der Hansestadt Stralsund: 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 53 "Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Korn-
winkel"    
Hier: Beteiligung der Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen erteilt zu o.a. Planvorhaben der 
Hansestadt Stralsund die Zustimmung. 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Begründung: 
Das ca. 2,4 ha große Plangebiet  liegt im Stadtteil Triebseer Wiesen. Es wird im Norden 
durch Baugrundstücke  des Damaschkeweges  und Grundstücke des Heuweges, im 
Osten durch den Heuweg, im Süden durch das in der Umsetzung befindliche Wohnge-
biet am Kornwinkel und im Westen  durch den Kleinen Wiesenweg begrenzt. Planungs-
ziel ist die Errichtung eines allgemeinen Wohngebietes  für den Eigenheimbau (Einzel- 
und Doppelhausbebauung). Es ist eine Mindestgrundstücksgröße festgesetzt, so dass 
ca. 30 Wohnhäuser entstehen können. 
Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-Raum der Hansestadt und damit unterliegt  die 
Planung dem Kooperations- und Abstimmungsgebot.  Die Wohnbauflächenentwicklung 
hat sich nach dem Landesraumentwicklungsprogramm MV 2016 auf die zentralen Orte 
zu konzentrieren.   
  
f.d.R. 
Eckardt 

  
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  



o 

Amt Niepars 

 

 
Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/90/121 

 Datum: 02.10.2018 
 Beschlussnummer:       

 
 
Sachgebiet: Bauamt 
Verfasser/in: Gabriele Eckardt 
Mitwirkendes Sachgebiet:  

 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

15.10.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Bauleitplanung der Hansestadt Stralsund: 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 53 "Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Korn-
winkel"    
Hier: Beteiligung der Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen erteilt zu o.a. Planvorhaben der 
Hansestadt Stralsund die Zustimmung. 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Begründung: 
Das ca. 2,4 ha große Plangebiet  liegt im Stadtteil Triebseer Wiesen. Es wird im Norden 
durch Baugrundstücke  des Damaschkeweges  und Grundstücke des Heuweges, im 
Osten durch den Heuweg, im Süden durch das in der Umsetzung befindliche Wohnge-
biet am Kornwinkel und im Westen  durch den Kleinen Wiesenweg begrenzt. Planungs-
ziel ist die Errichtung eines allgemeinen Wohngebietes  für den Eigenheimbau (Einzel- 
und Doppelhausbebauung). Es ist eine Mindestgrundstücksgröße festgesetzt, so dass 
ca. 30 Wohnhäuser entstehen können. 
Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-Raum der Hansestadt und damit unterliegt  die 
Planung dem Kooperations- und Abstimmungsgebot.  Die Wohnbauflächenentwicklung 
hat sich nach dem Landesraumentwicklungsprogramm MV 2016 auf die zentralen Orte 
zu konzentrieren.   
  
f.d.R. 
Eckardt 

  
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  


